Mutter-Kind-Kuren – vollfinanziert und abgelehnt?

Im letzten Jahr wurden 34% der Anträge auf eine Mutter-Kind-Kur von den Krankenkassen abgelehnt. 1950 vom Müttergenesungswerk für erschöpfte Frauen ins Leben gerufen, 2002 als vollfinanzierte Krankenkassenleistung gefeiert, 2004 von einer schlimmen Krise geschüttelt?

Dabei wird die Wirksamkeit solcher Maßnahmen von vielen Seiten bestätigt: Von verordnenden Ärzten, betroffenen Müttern und Kindern und auch von wissenschaftliche Untersuchungen (v.a. durch Jürgen Collatz). Der gesundheitliche Zustand der Patientinnen verbessert sich nach einer solchen Kur gravierend – und dies auch über einen längeren Zeitraum hinweg.

Viele Frauen sind allerdings schon so belastet, dass sie sich vor den Antragsformalitäten fürchten, andere trauen sich aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage nicht, eine solche Maßnahme zu beantragen – zumal, wenn sie schon häufiger krank waren: „Durch das ständige Kranksein von mir konnte ich das meinem Betrieb nicht zumuten, dann auch noch auf Kur zu fahren.“ – so Ilona H. am Beratungstelefon für Mutter-Kind-Kuren.

Es liegt also nicht an der zögerlichen Antragsgenehmigung der Krankenkassen allein, dass viele Kurkliniken über ausbleibende Patientinnen klagen, so Esther Haselwander, Pressesprecherin der Kur + Reha GmbH. Und: Immerhin 44% der Frauen haben nach einem Widerspruch im 2. Anlauf doch noch eine Kostenzusage von ihrer Krankenkasse erhalten. 

Es lohnt sich also, hier am Ball zu bleiben. Eine gezielte Vorbereitung ist besonders wichtig – und dazu gehört auch eine kompetente Beratung, z.B. unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/2 23 23 73 (von Montag bis Freitag, 8-16 Uhr). Weitere Infos im Internet unter www.kur.org.

Eine Mutter-Kind-Kur kann bei der Krankenkasse beantragt werden, wenn die Mutter und darüber hinaus gegebenenfalls das Kind kurbedürftig ist oder das Kind zuhause bei Abwesenheit der Mutter nicht betreut werden kann. 

Die häufigsten Indikationen sind Erkrankungen des Bewegungsapparates (85%), psychosomatische Erkrankungen (68%), Atemwegserkrankungen (38%) sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen (29,4%). Bei den Kindern äußern sich vor allem Krankheiten des Atmungssystems und Infektanfälligkeit, Verhaltensstörungen, Krankheiten der Haut und des Bewegungsapparates. 

Die Kur - als Vorsorge- oder Rehamaßnahme durchgeführt - dauert in der Regel 3 Wochen, eine Verlängerung kann beantragt werden. Alle 4 Jahre kann die Mutter-Kind-Kur wiederholt werden, bei chronischen Erkrankungen oder Behinderungen auch öfter. Kinder werden in der Regel im Alter zwischen 3 und 12 Jahren aufgenommen, Ausnahmen sind möglich. Die Krankenkassen finanzieren die Mutter-Kind-Kuren voll – bis auf einen Eigenanteil an den Fahrtkosten und einer Zuzahlung von 10 Euro pro Tag (bis zum Erreichen der Zuzahlungsgrenze). Und natürlich dürfen auch Väter diese Kurform in Anspruch nehmen!

